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Die Beitrâge werden in der Regel in einem bestimmten 

Prozentsatz des an die versicherten Arbeitnehmer eines 

Unternehmens gezahlten Arbeitsentgelts bemessen. Sie 

werden aber auch ganz maBgeblich durch den Grad der 

Unfallgefahr beeinf luJSt. Gewerbezweige , in denen vegen 

der Art der unternehmen die Unfallgefahr hôher ist, 

sollen auch hohere Beitrâge zahlen, um eine gerechtere 

Verte!lung der Beitrâge zu erreichen.

Unser Netzverk der Rehabilitation

In unserem Land hat jeder, der kdrperlich, geistig Oder 

seelisch behindert Oder von einer solchen Behinderung 

bedroht ist, ein Recht auf die Hilfe, die notwendig 

ist, um

- die Behinderung abzuvenden, zu beseitigen, zu bes- 

sern, ihre Verschlinunerung zu verhüten Oder ihre 

Folgen zu mi Idem und um

ihm einen seinen Neigungen und Fahigkeiten entspre- 

chenden Platz in der Gemeinschaft, insbesondere im 

Arbeitsieben, zu sichern.


